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Thöni Stefan gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug betreffend Akteneinsicht

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Obergerichtspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Oberrichter

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie den unterzeichneten in der rubrizierten Ange-
legenheit Gelegenheit zur Einreichung einer Vernehmlassung innert 10 Tagen gegeben. Wir
danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und nehmen diese gerne wahr.

Wir beantragen, die Beschwerde von Stefan Thöni sei abzuweisen, soweit darauf überhaupt
einzutreten sei.

Zur Begründung verweisen wir auf die Vernehmlassung der Staatsanwaltschaft des Kantons
Zug, vertreten durch die Leitende Staatsanwältin Iic.iur. Martina Weber, vom 7. Oktober 2020,
welcher wir uns anschliessen.
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Kopie an:

— die unterzeichneten (interne Post; persönlich/vertraulich)
— Landschreiber Tobias Moser, Staatskanzlei (interne Post; persönlich/vertraulich)


